
Bebauungsplan Nr. 75 A „Im Göhlen II“ der Gemeinde Rastede

Abwägungstabelle zu den eingegangenen Bedenken währen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB

Nr. Träger Datum Anregungen Abwägungsvorschlag Ände-
rung

1 Straßenbauamt Oldenburg
Postfach 2443
26014 Oldenburg

08.07..2004 Gegen die geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 75 A bestehen seitens des Straßen-
bauamtes keine Bedenken, da die Belange des
Straßenbauamtes nicht berührt werden.

Nein

2 Deutsche Telekom T-Com
26119 Oldenburg

16.07.2004 Zu den o.a. Planung haben wir bereits mit Schreiben
vom 04.03.2004 Stellung genommen. Diese Stel-
lungnahme gilt unverändert weiter.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes sowie zur Koordinierung mit dem Stra-
ßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Lei-
tungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ab-
lauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich
der

Deutsche Telekom AG
Technikniederlassung Oldenburg
Bezirksbüro Netze 21 Oldb
26119 Oldenburg

so früh wie möglich vor Baubeginn angezeigt wer-
den.

Der Hinweis wird berücksichtigt.

Nein

3 Entwässerungsverband
Jade
Postfach 1461
26914 Brake

13.07.2004 Der Entwässerungsverband Jade hat aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen die
oben genannte Bauleitplanung.

Nein

4 EWE Aktiengesellschaft
Postfach 1220
26642 Westerstede

06.08.2004 Gegen das Vorhaben bestehen unsererseits grund-
sätzlich keine Bedenken.

Nach entsprechender Leitungsverlegung ist die
Strom- und Gasversorgung sowie Telekommunikati-
on im geplanten Wohngebiet möglich.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Administrator
Anlage 1 zur Vorlage 2004/217
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Fortsetzung
EWE

Es ist zu beachten, dass wir für die elektrische Ver-
sorgung eine Trafostation errichten müssen und
verweisen hierzu auf das Schreiben vom 16. März
2004.

Bei allen Arbeiten in Leitungsnähe ist grundsätzlich
die entsprechende Sorgfalt anzuwenden. Sollten
Planunterlagen zum Plangebiet erforderlich sein,
erhalten Sie aktuelle Lagepläne zu unserem Lei-
tungsbestand in unserer Bezirksmeisterei Rastede
/Wiefelstrede, Thienkamp 111 in 26215 Wiefelstede
unter der Telefon-Nr. (04402) 98740.

Auszug aus der Stellungnahme vom 16. 03.2004:

Es ist weiter zu beachten, dass wir für die Versor-
gung der Neukunden eine 20 kV-Station mit einpla-
nen müssen. Für diese Station benötigen wir ein
Grundstück, welches zentral im Baugebiet zur Ver-
fügung gestellt werden muss.

Die entsprechende Anlage ist als Nebenanlage inner-
halb eines Allgemeinen Wohngebietes zulässig. Eine
gesonderte Festsetzung als Versorgungsanlage ist
nicht zwingend notwendig. Als möglicher Standort der
20-kV-Station kommt unter anderem die bestehende
Wendeanlage am Koppelweg in Frage. Der konkrete
Standort wird jedoch im Zuge der nachfolgenden Er-
schließungsplanung festgelegt.

Nein

5 ExxonMobil Production
Riethorst
30633 Hannover

14.07.2004 Wir schreiben Ihnen im Auftrag der BEB Erdgas und
Erdöl GmbH, der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH und der
Norddeutsche Erdgas-Aufbereitungs-Gesellschaft
mbH und danken für die Beteiligung in der o. g. An-
gelegenheit.

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass der BEB, der
MEEG und der NEAG von dem Planungsvorhaben
nicht betroffen werden.

Nein
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6 OOWV
Postfach 1363
26913 Brake

14.07.2004 In unserem Schreiben vom 14.05.2004 – Tla-
371/04/He – haben wir bereits eine Stellungnahme
abgegeben.

Bedenken und Anregungen werden daher, soweit
unsere Hinweise beachtet werden, nicht mehr vor-
getragen.

Stellungnahme vom 14.05.2004

Wir nehmen zu der obengenannten Bebauungsplan
wie folgt Stellung:

Durch das Bebauungsgebiet führt eine Versor-
gungsleitung DN 100. Diese darf weder durch Hoch-
bauten noch durch eine geschlossene Fahrbahnde-
cke – außer in den Kreuzungsbereichen – überbaut
werden.

Das ausgewiesene Plangebiet kann im Rahmen
einer erforderlichen Rohrnetzerweiterung an unsere
zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen
werden. Wann und in welchem Umfang die Erweite-
rung durchgeführt wird, müssen die Gemeinde Ras-
tede und der OOWV rechtzeitig vor Ausschreibung
der Erschließungsarbeiten gemeinsam festlegen.
Die notwendigen Rohrverlegearbeiten können nur
auf der Grundlage der AVB Wasser V unter Anwen-
dung des § 4 der Wasserlieferungsbedingungen des
OOWV durchgeführt werden.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Gemeinde
Rastede die sich aus diesem Paragraphen ergeben-
de Verpflichtung rechtzeitig durch Kauf- oder Er-
schließungsverträge auf die neuen Grundstücksei-
gentümer übertragen kann.

Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die innerhalb des Plangebietes gelegenen Haltungen
der Versorgungsleitung werden zu Lasten des OOWV
verlegt. Hierüber haben Abstimmungsgespräche zwi-
schen der Gemeinde Rastede und dem OOWV statt
gefunden.

Im Zuge der nachfolgenden Ingenieurplanung für die
Erschließungsanlagen werden die erforderlichen Er-
weiterungsmaßnahmen für die Leitungen in Abstim-
mung mit dem Versorgungsträger vorgenommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Nein
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Fortsetzung
OOWV

DVGW - Arbeitsblatt W 403 Sicherheitsabstände zu
den Versorgungsleitungen einzuhalten. Außerdem
weisen wir darauf hin, dass die Versorgungsleitun-
gen gemäß DIN 1998 Punkt 5 nicht mit Bäumen
überpflanzt werden dürfen. Um für die Zukunft si-
cherzustellen, dass eine Überbauung der Leitungen
nicht stattfinden kann, werden Sie gebeten, gegebe-
nenfalls für die betroffenen Leitungen ein Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht einzutragen.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die ordnungs-
gemäße Unterbringung der Versorgungsleitungen
innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen im Bau-
gebiet ein durchgehender seitlicher Versor-
gungsstrifen anzuordnen ist. Dieser darf wegen er-
forderlicher Wartungs-, Unterhaltungs- und Erneue-
rungsarbeiten weder bepflanzt noch mit anderen
Hindernissen versehen werden.

Um Beachtung der DIN 1998 und des DVGW Ar-
beitsblattes W 403 wird gebeten.

Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der
Herstellung von Hausanschlüssen zu vermeiden,
sollte der Freiraum für die Versorgungsleitungen erst
nach erfolgter Bebauung des Gebietes endgültig
gepflastert werden. Sollten durch Nichtbeachtung
der vorstehenden Ausführungen Behinderungen bei
der Erschließung des Baugebietes eintreten, lehnen
wir für alle hieraus entstehenden Folgeschäden und
Verzögerungen jegliche Verantwortung ab.

Im Interesse des der Gemeinde Rastede obliegen-
den Brandschutzes können im Zuge der geplanten
Rohrverlegungsarbeiten Unterflurhydranten einge-
baut werden. Lieferung und Einbau der Feuerlösch-
einrichtungen regeln sich nach den bestehenden
Verträgen. Wir bitten, die von Ihnen gewünschten

Die Leitungen werden innerhalb öffentlicher Flächen
verlegt. Eine Sicherung der Leitungen durch ein Lei-
tungsrecht kommt nur in Frage, wenn dies nicht mög-
lich ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die weitere Ausbauplanung erfolgt in Abstimmung mit
allen beteiligten Versorgungsbetrieben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Fortsetzung
OOWV

Unterflurhydranten nach Rücksprache mit dem
Brandverhütungsingenieur in den genehmigten Be-
bauungsplan einzutragen.

Die Einzeichnung der vorhandenen Versorgungslei-
tungen in dem anliegenden Planausschnitt ist un-
maßstäblich. Die genaue Lage der Leitungen gibt
Ihnen Dienststellenleiter Kaper, Tel. 04488/845211,
von unserer Betriebsstelle in Westerstede in der
Örtlichkeit an.

Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als
Satzung wird um eine Ausfertigung eines geneh-
migten Bebauungsplanes gebeten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen

Nach Abschluss des Verfahrens wird dem OOWV der
rechtskräftige Plan nebst Begründung zugesendet.

7 Bezirksregierung Weser-
Ems
Dez. 406
26106 Oldenburg

29.06.2004 Von seiten der Baudenkmalpflege sind keine Beden-
ken erkennbar. Von seiten der archäologischen
Denkmalpflege sind keine Bedenken erkennbar.

Nein




